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chenschaftsbericht zum Jahresabschluß nach Beratung in 
der VertrauensleutevollVersammlung.

10. Der Kooperationsrat bezieht über die Tätigkeit von Kom
missionen und Arbeitsgruppen weitere Genossenschafts
bauern und Arbeiter in seine Arbeit ein. Er legt fest, 
welche Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen gebildet und 
welche Aufgaben ihnen übertragen werden. Die Mitglie
der der Kommissionen und Arbeitsgruppen werden in 
Abstimmung mit den jeweiligen Vorsitzenden der LPG, 
den Direktoren der VEG und den Leitern der ZGE/ZBE 
vom Kooperationsrat berufen. Dabei ist zu sichern, daß 
in allen Kommissionen und Arbeitsgruppen des Koope
rationsrates Frauen und Jugendliche mitwirken.
Die Kommissionen und Arbeitsgruppen arbeiten als Or
gane des Kooperationsrates auf der Grundlage von Ar
beitsplänen. Kommissionen werden insbesondere für die 
Lösung folgender Aufgaben gebildet:
— Planung und langfristige Bestimmung der Grundpro

portionen in der Entwicklung der Pflanzen- und Tier
produktion, ökonomische Beziehungen und Abrech
nung;

— gemeinsame Maßnahmen zur Wettbewerbsführung, 
zum Leistungsvergleich, zur materiellen und morali
schen Stimulierung sowie zur Abstimmung der Pro
duktions- und Arbeitsorganisation;

— Intensivierung der Futterwirtschaft (Futterproduk
tion und -einsatz);

— Reproduktion der Bodenfruchtbarkeit, Abstimmung 
der Bodennutzung sowie gemeinsamer Maßnahmen 
des Pflanzenschutzes und der Landeskultur;

— Koordinierung der Entwicklung der Tierbestände und 
ihrer Leistungen sowie des Tierseuchenschutzes;

— wissenschaftlich-technischer Fortschritt, Neuererwe
sen- und MMM-Arbeit, Instandhaltung, Rationalisie
rung sowie Bau und Melioration;

— Reproduktion des Arbeitsvermögens sowie gemein
same Maßnahmen der Kaderentwicklung und der Aus- 
und Weiterbildung;

— Förderung der individuellen Produktion zur Ausnut
zung aller Reserven im Territorium;

— Arbeits- und Lebensbedingungen, soziale Fragen, Zu
sammenarbeit mit den Gemeinden und den gesell
schaftlichen Kräften sowie Unterstützung gemeinsa
mer Maßnahmen zum Ausbau erster Verarbeitungs
stufen in den Dörfern.

Arbeitsgruppen werden für die Lösung folgender Auf
gaben gebildet:
— gemeinsame Maßnahmen zur Förderung und Ent-.. 

Wicklung der Frauen sowie zur Koordinierung der 
Frauenförderungspläne der LPG und VEG;

— gemeinsame Maßnahmen zur Förderung und Entwick
lung der Jugendlichen sowie zur Koordinierung der 
Jugendförderungspläne der LPG und VEG.

Die Kommissionen und Arbeitsgruppen werden in der 
Regel durch Vorsitzende von LPG, Direktoren von VEG, 
Leiter der ZGE/ZBE sowie durch weitere bewährte Lei
tungskader aus LPG und VEG geleitet. Die Kommissio
nen und Arbeitsgruppen unterbreiten dem Kooperations
rat Entscheidungsvorschläge und arbeiten eng mit den 
Kommissionen der LPG, den gewerkschaftlichen Kom
missionen in den VEG und den entsprechenden Aktivs 
des Rates für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft zusammen. 11

11. Die Vollversammlungen der LPG und Direktoren der 
VEG berechtigen den Kooperationsrat, für kooperative 
Einrichtungen, an denen die im Kooperationsrat vertre
tenen Partner allein beteiligt sind, als kollektives Lei
tungsorgan zu handeln. Er übernimmt in diesem Fall die

Aufgaben und Befugnisse der Bevollmächtigtenversamm
lung und des Vorstandes der kooperativen Einrichtung. 
Darüber hinaus sichert der Kooperationsrat eine enge 
Zusammenarbeit mit allen kooperativen Einrichtungen 
der LPG und VEG, insbesondere mit dem Agrochemi
schen Zentrum, der Meliorationsgenossenschaft, der Zwi
schenbetrieblichen Bauorganisation u. a., um die Kräfte 
und Kapazitäten dieser Betriebe und Einrichtungen effek
tiver zu nutzen.

12. Der Kooperationsrat organisiert jährlich ein bis zwei 
ökonomische Konferenzen. Im Mittelpunkt dieser Kon
ferenzen steht die Beratung von Maßnahmen zur um
fassenden Intensivierung der Pflanzen- und Tierproduk
tion, wofür die langfristigen Programme zur Bodennut
zung, Bewässerung, Futterwirtschaft und andere zu nut
zen sind, sowie von Aufgaben und Maßnahmen der Ent
wicklung der Zusammenarbeit der Kooperationspart
ner.

13. Der Kooperationsrat fördert die enge Zusammenarbeit 
der LPG und VEG mit den örtlichen Volksvertretungen 
und ihren Organen sowie mit den gesellschaftlichen Or
ganisationen im Territorium, insbesondere bei der Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, bei der 
kulturellen und sportlichen Entwicklung, bei der Ent
wicklung und Förderung der individuellen Kleinpro
duktion u. a. Er unterstützt dazu den Abschluß von 
Kommunalverträgen durch die LPG und VEG mit den 
Räten der Gemeinden.

IV. Befugnisse und Aufgaben des Vorsitzenden des Koope
rationsrates

1. Der Vorsitzende des Kooperationsrates organisiert in 
Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der LPG, den Di
rektoren der VEG bzw. den Leitern der ZGE/ZBE eine 
planmäßige und zielgerichtete Arbeit des Kooperations
rates. Auf der Grundlage des Arbeitsplanes und der Be
schlüsse des Kooperationsrates überträgt er den Kom
missionen und Arbeitsgruppen sowie einzelnen Mitglie
dern des Kooperationsrates konkrete Aufgaben und kon
trolliert deren Erfüllung.

2. Der Vorsitzende des Kooperationsrates ist nach Abstim
mung mit den Vorsitzenden der LPG, Direktoren der 
VEG und Leitern der ZGE/ZBE berechtigt, zur Lösung 
von Schwerpunktaufgaben zeitweilige Aktivs oder Ar
beitsgruppen zu bilden, die als Arbeitsorgane des Ko
operationsrates wirksam werden.

3. Der Vorsitzende des Kooperationsrates sichert die plan
mäßige Vorbereitung und Durchführung der Beratungen 
des Kooperationsrates. Er ist berechtigt, in Abstimmung 
mit den Vorsitzenden der LPG, Direktoren der VEG und 
Leitern der ZGE/ZBE Leitungskader und Spezialisten 
der Kooperationspartner in die Vorbereitung von Ent
scheidungen einzubeziehen sowie Verantwortliche wei
terer Betriebe und Vertreter staatlicher Organe und ge
sellschaftlicher Organisationen zu den Beratungen des 
Kooperationsrates hinzuzuziehen. Der Vorsitzende des 
Kooperationsrates informiert den Rat des Kreises über 
Termine der Beratungen und die jeweiligen Tagesord
nungen.

4. Zur Lösung der Aufgaben, die ihm vom Kooperations
rat übertragen wurden, insbesondere zur Leitung der 
Plandurchführung, führt der Vorsitzende des Koopera
tionsrates regelmäßig Leiterberatungen mit den Vor
sitzenden der LPG, den Direktoren der VEG und Leitern 
der ZGE/ZBE sowie erforderlichenfalls mit weiteren 
Leitern durch und organisiert die Durchführung der Be
schlüsse. Darüber hinaus dient die Beratung der Leiter 
dem schnellen gemeinsamen Reagieren auf sich verän
dernde Bedingungen und die Lösung von Problemen bei 
einzelnen Partnern, vor allem im Interesse der Effektivi-


